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Satzung

German Aviation 

Research Society

(G.A.R.S.) e.V.
§ 1

Name und Sitz

1. Der Verein führt den Namen 

German Aviation Research Society (G.A.R.S.) e.V.

2. Der Sitz des Vereins ist Berlin.

3. Der Verein soll ins Vereinsregister eingetragen werden. 

§ 2

Vereinszweck

1. Der Verein fördert ökonomische Forschungs- und Entwicklungsvorhaben auf allen Gebieten des Luftverkehrs.

2. Insbesondere gehören zum Vereinszweck die Förderung der Kommunikation zu Forschungen auf dem Gebiet des Luftverkehrs (Luftverkehrsgesellschaften und Flughäfen) durch die Organisation von Workshops, Diskussionsforen und Tagungen. Die Ergebnisse werden zeitnah der Öffentlichkeit zugänglich gemacht.

§ 3

Gemeinnützigkeit

1. Der Verein ist selbstlos tätig. Er verfolgt nicht primär eigenwirtschaftliche Zwecke. Der Verein ist gemeinnützig im Sinne des Abschnitts ‚Steuerbegünstigte Zwecke‘ der Abgabenordnung.

2. Mittel des Vereins dürfen nur für satzungsgemäße Zwecke verwendet werden.

3. Die Mitglieder des Vereins erhalten als Mitglieder keinerlei Zuwendungen o.ä. aus Mitteln des Vereins.

4. Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Vereinszweck fremd sind oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.

§ 4

Geschäftsjahr

1. Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr

2. Das erste Geschäftsjahr beginnt als Rumpfgeschäftsjahr mit der Gründung und endet mit Ablauf des 31.12. des Gründungsjahres.

§ 5

Mitgliedschaft

1. Der Verein hat ordentliche und fördernde Mitglieder.

2. Über die Aufnahme eines Mitglieds entscheidet der Vorstand.

3. Ordentliches Mitglied kann jede natürliche und juristische Person werden, die der Vorstand gemäß Absatz 2 in den Verein aufgenommen hat. Ein ordentliches Mitglied nimmt am Vereinsleben teil, in dem es sich aktiv an dem Prozess der Diskussion von Luftverkehrs-Problemen beteiligt.

4. Förderndes Mitglied wird, wer nicht ordentliches Mitglied werden will oder kann. Fördernde Mitglieder sind berechtigt, im Rahmen der Kapazitäten an den Veranstaltungen und Leistungen des Vereins teilzunehmen.

§ 6

Ende der Mitgliedschaft

1. Die Mitgliedschaft endet für Mitglieder, die natürliche Personen sind, mit ihrem Tod, für Mitglieder, die juristische Personen sind, mit dem Verlust ihrer Rechtsfähigkeit. Im übrigen durch Austritt, Ausschluss und durch Streichung aus der Mitgliederliste.

2. Der Austritt ist zulässig zum Schluss des Kalenderjahres. Die Kündigungsfrist beträgt drei Monate. Der Austritt muss schriftlich gegenüber dem Vorstand erklärt werden.

3. Ausgeschlossen wird, wer den Verein vorsätzlich in erheblichem Maße schädigt. Über den Ausschluss entscheidet der Vorstand mit Dreiviertelmehrheit seiner Mitglieder.

4. Aus der Mitgliederdatei wird gestrichen, wer mit seinen Mitgliedsbeiträgen trotz Mahnung länger als sechs Monate im Verzug geblieben ist und auch nach zweiter Mahnung, die den Hinweis auf den Ausschluss enthalten muss, den Rückstand nicht binnen zwei Wochen ausgleicht.

§ 7

Organe des Vereins

Organe des Vereins sind

Mitgliederversammlung

Vorstand

Geschäftsführung

§ 8

Mitgliederversammlung

1. Die Mitgliederversammlung (MV) wird mit einer Frist von zwei Wochen mindestens einmal im Kalenderjahr unmittelbar nach Fertigstellung des Jahresabschlusses des Vorjahres als Hauptversammlung einberufen.

2. Die Ladung erfolgt schriftlich und enthält alle Tagesordnungspunkte. Die Tagesordnung legt der Vorstand fest. Zur Tagesordnung kann jedes Mitglied Vorschläge unterbreiten, die vom Vorstand in die Tagesordnung aufzunehmen sind.

3. Weitere Tagesordnungspunkte können auf Antrag jedes Mitgliedes zu Beginn der Versammlung beantragt werden und bedürfen der Zustimmung der Mehrheit der anwesenden Mitglieder.

4. Außerordentliche Mitgliederversammlungen finden nach Bedarf statt.

5. Über die Mitgliederversammlung wird eine Niederschrift gefertigt, die von der Geschäftsführung erstellt, von dem Vorsitzenden oder einem seiner Stellvertreter unterschrieben und den Mitgliedern in geeigneter Form innerhalb von 14 Tagen nach der Sitzung zugänglich gemacht wird. 

6. Wenn ein Viertel der Mitglieder eine außerordentliche Mitgliederversammlung unterstützt, ist diese innerhalb von 4 Wochen vom Vorstand durchzuführen. 

7. Die Mitgliederversammlung hat insbesondere folgende Aufgaben

· Genehmigung des Wirtschaftsplans

· Wahl der Kassenprüfer

· Entgegennahme des Rechenschaftsberichtes, Entlastung des Vorstandes

· Wahl des Vorstandes und der Geschäftsführung

· Zustimmung zu Dienstverträgen mit der Geschäftsführung

· Beschlussfassung über die Geschäftsordnung des Vorstandes

· Festsetzung der Beiträge der ordentlichen Mitglieder

· Beschlüsse zu Satzungsänderungen und die Auflösung des Vereins

· Anzahl der Stellvertretenden Vorsitzenden gem. § 9 Abs. 1 dieser Satzung

7. Mitglieder, die an einer Mitgliederversammlung nicht teilnehmen können, haben die Möglichkeit, schriftlich und elektronisch an Abstimmungen teilzunehmen.

§ 9

Vorstand

1. Der Vorstand im Sinne des § 26 BGB sind der Vorsitzende, seine bis zu 3 Stellvertretern, der Kassierer und bis zu zwei Geschäftsführer. Gerichtlich und außergerichtlich wird der Verein durch jeweils zwei Vorstandsmitglieder gemeinsam vertreten. 

2. Eine Personalunion ist möglich zwischen der Geschäftsführung und dem Kassierer. In dem Fall hat die Geschäftsführung eine Stimme im Vorstand.

3. Dem Vorstand können nur ordentliche Mitglieder des Vereins angehören.

4. Die Mitglieder des Vorstands werden in geheimer Wahl einzeln gewählt. Gewählt ist, wer auf einer ordentlich einberufenen Mitgliederversammlung die Mehrheit der abgegebenen Stimmen auf sich vereinen konnte.

5. Die Wahlperiode beträgt zwei Jahre. Mehrfache Wiederwahl ist möglich. Der Vorstand bleibt jeweils bis zur Wiederwahl des neuen Vorstands im Amt.

6. Sitzungen des Vorstandes werden vom Vorsitzenden mit einer Frist von 10 Werktagen, außerordentliche Sitzungen mit einer Ladungsfrist von 3 Werktagen einberufen. Die Tagesordnung legt der Vorsitzende fest. §  8 Ziff. 2 gilt entsprechend

7. Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens drei Vorstandsmitglieder anwesend sind. Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des Vorsitzenden den Ausschlag.

§ 10

Geschäftsführung

1. Die Geschäftsführung führt die laufenden Geschäfte des Vereins im Rahmen der Satzung, der Beschlussfassung der Mitgliederversammlung sowie etwaiger Richtlinien bzw. der Geschäftsordnung. Die Geschäftsführung schließt als laufendes Geschäft alle im Rahmen des Vereinszweck erforderlichen und notwendigen Verträge.

2. Sollte die Geschäftsführung hauptamtlich tätig sein, schließt der Vorsitzende die notwendigen Verträge. Die Mitgliederversammlung muss vorher zustimmen.

3. Die Geschäftsführung besteht aus bis zu 2 Personen, von denen eine zum 1. Geschäftsführer bestimmt wird. Die Geschäftsführung hat Sitz und Stimme im Vorstand.

§ 11

Mitgliedsbeiträge

1. Die ordentlichen Mitglieder leisten einen Mitgliedsbeitrag. Dieser wird durch Beschluss der Mitgliederversammlung festgelegt. 

2. Fördernde Mitglieder vereinbaren einen Beitrag mit dem Vorstand. 

3. Der Mitgliedsbeitrag ist ein Jahresbeitrag und zu Beginn des jeweiligen Kalenderjahres fällig.

§ 12

Vereinsauflösung

1. Die Auflösung des Vereins kann nur in einer ordentlichen Mitgliederversammlung mit der Mehrheit der anwesenden Mitglieder beschlossen werden. 

2. Das Vereinsvermögen fällt bei Vereinsauflösung zu gleichen Teilen an die Fachhochschule für Wirtschaft Berlin und die Fachhochschule Bremen (Körperschaften des öffentlichen Rechts), die die ihnen zufallenden Mittel ausschließlich gemeinnützig zu verwenden haben. 

3. Die Verwendung des Vereinsvermögens hat im Einvernehmen mit dem Finanzamt für Körperschaftssteuer zu erfolgen.

§ 13

Haftung
Der Verein haftet ausschließlich mit seinem Vereinsvermögen
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